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TECHNISCHE UNIVERSITÄT ILMENAU 

FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU 

 

Regelungen zur berufspraktischen Ausbildung 

für die Studiengänge 

Fahrzeugtechnik, Maschinenbau und Mechatronik 

mit dem Studienabschluss „Bachelor of Science” in der PStO 2021 

(gültig für die ab dem Wintersemester 2021/2022 immatrikulierten Studierenden) 

 

 

 

1. Ziel und Zweck der berufspraktischen Ausbildung 

 

(1) Das Ziel der berufspraktischen Ausbildung ist es, die Studierenden mit Ar-

beitsverfahren sowie mit organisatorischen und sozialen Verhältnissen in Un-

ternehmen bekannt zu machen und sie an das Berufsfeld des Bachelors of Sci-

ence in einer ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung heranzuführen. 

 

(2) Das Erbringen der berufspraktischen Ausbildung ist zwingende Vorausset-

zung für den Abschluss des Studiums. Sie gliedert sich in ein Grundpraktikum 

und ein Fachpraktikum. Das Grundpraktikum soll vor Beginn des Studiums ab-

solviert werden. Das Fachpraktikum ist obligatorischer Bestandteil des Studi-

ums. 

 

(3) Das Grundpraktikum soll vorbereitend und korrespondierend zum Studium 

notwendige praktische Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln 

und dient damit der Einführung in die industrielle Fertigung. Dabei sollen die 

Studierenden die Grundlagen der Be- und Verarbeitung von Werkstoffen und 

der funktionsgerechten Montage von Baugruppen in der Fertigung kennen ler-

nen und unter fachlicher Anleitung einen Überblick über verschiedene Ferti-

gungseinrichtungen und -verfahren entsprechend den Gegebenheiten des Prak-

tikumsbetriebes erhalten. 

 

(4) Im Fachpraktikum sollen die Studierenden einen Einblick in die Entwicklung 

und Herstellung von Produkten, in den Betrieb von Anlagen sowie in die inge-

nieurnahen Aufgabenfelder und Tätigkeitsbereiche erhalten. Die Studierenden 

sollen die im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden und sie 

vertiefen. Außerdem sollen sie sich mit den Betriebsabläufen im Unternehmen 

vertraut machen und dessen Organisations- und Sozialstruktur (unter anderem 

Teamarbeit, Hierarchie, soziale Situation) erleben. 
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2. Dauer und Aufteilung der berufspraktischen Ausbildung 

 

(1) Die berufspraktische Ausbildung (Grund- und Fachpraktikum) umfasst ins-

gesamt mindestens 18 Wochen (90 Praktikumsstage), wobei acht Wochen (40 

Praktikumstage) auf das Grundpraktikum und mindestens zehn Wochen (min-

destens 50 Praktikumstage) auf das Fachpraktikum entfallen. 

 

(2) Das Grundpraktikum ist kein Bestandteil des universitären Curriculums. Die 

geforderten Praktikumsunterlagen sollen dem Prüfungsamt der Fakultät für 

Maschinenbau bis spätestens zum Ablauf des vierten Fachsemesters vorgelegt 

werden. Eine Aufteilung des Grundpraktikums auf mehrere Unternehmen ist 

möglich, wobei die Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens mindestens zwei 

zusammenhängende Wochen (zehn Praktikumstage) betragen muss. 

(3) Das Fachpraktikum soll aufgrund der angestrebten qualifizierten Tätigkei-

ten zusammenhängend im vorlesungsfreien sechsten Fachsemester durchge-

führt werden. Es wird dringend empfohlen, vor Antritt des Fachpraktikums das 

Grundpraktikum absolviert zu haben.  

 

(4) Eine Praktikumswoche umfasst generell fünf Praktikumstage mit der für 

diese Dauer geltenden regulären Wochenarbeitszeit des jeweiligen Unterneh-

mens. Ausgefallene Praktikumstage (Urlaub, Krankheit, Schließtage, Kurzarbeit 

oder ähnliches) müssen grundsätzlich nachgeholt werden. Über die nachgehol-

ten Tage ist ein gesonderter Nachweis erforderlich. Gesetzliche Feiertage müs-

sen nicht nachgeholt werden. 

 

(5) Die Studierenden im Praktikum sind nicht berufsschulpflichtig. Eine freiwil-

lige Teilnahme am betriebsinternen Unterricht ist keine den Anforderungen an 

das Praktikum entsprechende Tätigkeit und wird nicht auf die Praktikumszeit 

angerechnet. 

 

3. Inhalt und fachliche Anforderungen an die berufspraktische Ausbildung 

 

(1) Das Grundpraktikum sollte mehrere der folgenden Tätigkeitsgebiete umfas-

sen: 

- spanende Fertigungsverfahren (wie zum Beispiel Sägen, Feilen, Bohren, Ge-

windeschneiden, Drehen, Fräsen, Schleifen), 

- weitere trennende Fertigungsverfahren (Brennschneiden oder andere Ver-

fahren des thermischen Trennens), 

- umformende Fertigungsverfahren (wie zum Beispiel Kaltformen, Biegen, 

Richten, Pressen, Walzen, Ziehen, Schmieden), 

- urformende Fertigungsverfahren (wie zum Beispiel Gießen, Sintern, Kunst-

stoffspritzen), 

- Fügeverfahren (wie zum Beispiel Verschrauben, Nieten, Löten, Schweißen, 

Kleben), 

- Prüf- und Montageverfahren im Produktionsprozess, 
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- Fertigung von Bauelementen, Bauteilen, Baugruppen und Geräten der  

Elektrotechnik, 

- Reparatur und Wartung von Apparaten, Geräten, Anlagen und Systemen. 

 

(2) Das Fachpraktikum umfasst ingenieurnahe Tätigkeiten gemäß der inhaltli-

chen Ausrichtung des Studiengangs, zum Beispiel aus den Bereichen Forschung, 

Planung, Projektierung, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Quali-

tätssicherung, Logistik, Betrieb, Wartung, Service, und orientiert sich an einem 

dem Stand der Technik entsprechenden Niveau. Anzustreben ist eine Tätigkeit 

im Team, in dem Fachleute aus verschiedenen Organisationseinheiten und Auf-

gabengebieten interdisziplinär an einer konkreten aktuellen Aufgabe zusam-

menarbeiten. Neben der technisch-fachlichen Ausbildung sollen die Studieren-

den Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekte sowie die Aspekte des Umwelt-

schutzes des Unternehmens kennen lernen. 

 

(3) Die Betreuung der Studierenden im Fachpraktikum erfolgt durch einen be-

treuenden Hochschullehrer der Fakultät für Maschinenbau der vom Prüfungs-

ausschuss bestimmt und als Prüfer bestellt wird, und einen betrieblichen Be-

treuer. 

 

(4) Die Studierenden sind verpflichtet, das Fachpraktikum rechtzeitig vor Auf-

nahme der Tätigkeit im Prüfungsamt anzumelden. Die Anmeldung hat Angaben 

zu der Praktikumseinrichtung, den Praktikumsaufgaben, dem Zeitraum und zu 

dem Betreuer der Praktikumseinrichtung zu enthalten. Dem Anmeldeformular 

ist eine ausführliche Aufgabenbeschreibung (maximal eine DIN-A4 Seite) mit 

Angabe der Kontaktdaten des Betreuers der Praktikumseinrichtung auf Kopfbo-

gen der Einrichtung und mit Unterschrift beizufügen. Der Anmeldung ist zudem 

ein Dokument des betreuenden Hochschullehrers beizufügen, in welchem die-

ser sein Einverständnis zur Übernahme der Betreuung, zur gewählten Prakti-

kumseinrichtung (Ziffer 4) und den geplanten Praktikumsaufgaben erklärt. 

 

(5) Im Rahmen des Nachteilsausgleichs (§ 28 PStO-AB) können Studierende be-

sondere Regelungen zum Fachpraktikum beim Prüfungsausschuss beantragen. 

 

4. Unternehmen und Einrichtungen für die berufspraktische Ausbildung 

 

(1) Für das Grundpraktikum sind privatwirtschaftliche Unternehmen und Ein-

richtungen, die gegebenenfalls von der Industrie- und Handelskammer bezie-

hungsweise der Handwerkskammer als Ausbildungsbetriebe anerkannt sind, 

geeignet. Die Betreuung der Studierenden erfolgt durch einen betrieblichen 

Ausbilder. Das vor Ort zuständige Arbeitsamt oder die zuständige Industrie- 

und Handelskammer beziehungsweise Handwerkskammer kann bei der Aus-

wahl des geeigneten Praktikumsbetriebes helfen. 

 
(2) Für das Fachpraktikum kommen neben privatwirtschaftlichen Unternehmen 



Regelungen zur berufspraktischen Ausbildung für die Studiengänge 

Fahrzeugtechnik, Maschinenbau und Mechatronik 

mit dem Studienabschluss „Bachelor of Science” in der PStO 2021 

 

4 

zusätzlich außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Frage. Bei der Auswahl 

eines geeigneten Praktikumsbetriebes sind die Hochschullehrer behilflich. Die 

Betreuung der Studierenden erfolgt durch einen betreuenden Hochschullehrer 

der Fakultät für Maschinenbau, der vom Prüfungsausschuss bestimmt und als 

Prüfer bestellt wird, und einen betrieblichen Betreuer (Person mit Ingenieurqua-

lifikation). Vor Abschluss des Praktikumsvertrages sind die Studierenden ver-

pflichtet, die Wahl des Praktikumsbetriebes sowie die Praktikumstätigkeit mit 

dem betreuenden Hochschullehrer abzustimmen. 

 

5. Praktikumsvertrag 

 

Die Studierenden sind für die Wahl und die Organisation des geeigneten Prak-

tikumsplatzes (auch weltweit) selbst verantwortlich. Sie schließen mit dem Prak-

tikumsbetrieb einen Praktikumsvertrag ab. Zum Zweck der Vorbereitung der 

Anerkennung des Praktikums gemäß Ziffer 8 ist Ziffer 4 Absatz 2 zu beachten 

und empfiehlt sich in Zweifelsfällen die vorherige Rücksprache mit dem Prü-

fungsamt. 

 

6. Anrechnung und Anerkennung von Ersatzzeiten 

 

(1) Auf Antrag der Studierenden können vom Prüfungsausschuss folgende Er-

satzzeiten (soweit sie diesen Regelungen zur berufspraktischen Ausbildung ent-

sprechen) auf das Grundpraktikum angerechnet werden: 

- fachlich einschlägige Berufsausbildung (Facharbeiter-, Techniker-, Ingeni-

eurprüfung), 

- fachlich einschlägige Berufstätigkeit, 

- fachpraktische Tätigkeiten in fachgebundener schulischer Ausbildung im 

Umfang von maximal vier Wochen (20 Praxistagen), 

- fachliche einschlägige Diensttätigkeit im Rahmen des freiwilligen Wehr-

dienstes bei der Bundeswehr oder im Rahmen des Jugend- oder Bundesfrei-

willigendienstes. 

 

Dem Antrag sind entsprechende Tätigkeitsnachweise, Zeugnisse, Schulbeschei-

nigungen und / oder Ausbildungspläne beizulegen, aus welchen die Art der 

ausgeführten Arbeiten genau hervorgeht. Betriebspraktika, die im Rahmen des 

Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen und als Kurse an Volkshochschulen 

absolviert wurden, werden grundsätzlich nicht angerechnet. 

 

(2) Über die Anerkennung eines im Rahmen eines anderen Studiums an der 

Universität oder einer anderen Hochschule erbrachten Fachpraktikums entschei-

det der Prüfungsausschuss gemäß § 54 Absatz 5 ThürHG in Verbindung mit § 

26 Absatz 1 PStO-AB. 

 

(3) Für die Entscheidung über die Anrechnung oder Anerkennung gilt § 37 

PStO-AB. 
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7. Nachweis über die berufspraktische Ausbildung 

 

(1) Die Studierenden weisen das Grund- und Fachpraktikum mit jeweils 

- einem Praktikumszeugnis im Original mit Firmenstempel und Unterschrift 

und 

- einem Praktikumsbericht 

nach. 

 

(2) Das Praktikumszeugnis muss folgende Angaben enthalten: 

- Angaben zur Person des Studierenden (Name, Vorname, Geburtstag), 

- Praktikumszeitraum, 

- Ausbildungsbetrieb, Abteilung, Anschrift, 

- Ausbildungsbereiche, Angabe der Dauer und Aufgabenstellung, 

- Angaben zu Fehltagen (auch wenn keine angefallen sind), 

- Nachweis über nachgearbeitete Tage (nur, wenn welche angefallen sind), 

- Unterschrift des betrieblichen Betreuers und Firmenstempel 

und kann in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt werden. 

 

(3) Der Praktikumsbericht für das Grundpraktikum im Umfang von circa einer 

DIN A4-Seite pro Woche ist grundsätzlich in deutscher Sprache, maschinen-

schriftlich, in allgemein üblicher Schriftgröße (Schriftgröße zwölf Punkt) verfasst 

und abgeheftet vorzulegen. Die Berichterstattung muss eigene Tätigkeiten, Be-

obachtungen und Erkenntnisse wiedergeben. Allgemeine Darstellungen ohne 

direkten Bezug zur eigenen Tätigkeit (zum Beispiel Abschriften aus Fachkunde-

büchern oder anderen Praktikumsberichten) werden nicht anerkannt. Eine Ge-

samtübersicht über die fachliche und zeitliche Gliederung des Praktikums sowie 

eine kurze Beschreibung des Unternehmens und der Tätigkeitsbereiche können 

dem technischen Bericht vorangestellt werden. Im Sinne eines technischen Be-

richtes ist eine knappe und prägnante Darstellung anzustreben und von den 

Möglichkeiten bildlicher Darstellungen in Form von eigenen Skizzen, Werkstatt-

zeichnungen, Diagrammen und so weiter Gebrauch zu machen. Ein ausschließ-

lich in Stichpunkten oder tabellarischen Übersichten verfasster Praktikumsbe-

richt wird nicht anerkannt. Auf die Verwendung von Fremdmaterial, Prospekten 

und so weiter soll verzichtet werden. Der Praktikumsbericht muss auch bei Be-

achtung von Bestimmungen des Datenschutzes und der betrieblichen Geheim-

haltung die abgeleisteten Tätigkeiten erkennen und nachvollziehen lassen. Eine 

Freigabe des Praktikumsberichtes durch den betrieblichen Betreuer (Datum, 

Name, Unterschrift und Firmenstempel) ist erforderlich. 

 

(4) Die Form, der Inhalt, die Sprache sowie die erforderliche Freigabe des Prak-

tikumsberichts für das Fachpraktikum durch den betrieblichen Betreuer ist mit 

dem betreuenden Hochschullehrer abzustimmen. 

 

8. Fachliche Anerkennung der berufspraktischen Ausbildung 
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(1) Für die fachliche Anerkennung des Grundpraktikums ist der Prüfungsaus-

schuss zuständig. Die Studierenden geben die nach Ziffer 7 Absatz 1 erforderli-

chen Unterlagen im Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau spätestens 

zum Ablauf des vierten Fachsemesters ab. 

 

(2) Die fachliche Anerkennung des Fachpraktikums wird durch den betreuen-

den Hochschullehrer bestätigt. Die Studierenden reichen die nach Ziffer 7 Ab-

satz 1 erforderlichen Unterlagen bei dem betreuenden Hochschullehrer ein. 

 

(3) Für die Entscheidung über die fachliche Anerkennung gilt § 37 PStO-AB. 

 

9. Berufspraktische Ausbildung im Ausland 

 

(1) Die Absolvierung des Fachpraktikums im Ausland wird ausdrücklich emp-

fohlen. Entsprechende Tätigkeiten müssen in allen Punkten diesen Regelungen 

zur berufspraktischen Ausbildung entsprechen. Bei einem Auslandspraktikum 

können das Zeugnis und der Bericht auch in Englisch abgefasst sein. Falls das 

Zeugnis nicht in Deutsch oder Englisch abgefasst ist, ist eine beglaubigte Über-

setzung beizufügen. 

 

(2) Für die Recherche nach einem Praktikumsplatz im Ausland kann auch auf 

die Vermittlung durch verschiedene Austauschprogramme – zum Beispiel durch 

den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD – zurückgegriffen wer-

den. Die Vermittlung solcher Plätze stellt jedoch nicht automatisch sicher, dass 

der jeweilige Platz den hier gestellten Anforderungen genügt. Dies ist von dem 

Studierenden eigenverantwortlich abzuklären. 

 

(3) Das Grundpraktikum sollte in Deutschland oder im europäischen Ausland 

absolviert werden. Tätigkeiten im nicht europäischen Ausland können im Um-

fang von maximal vier Wochen (20 Praktikumstagen) als Grundpraktikum an-

gerechnet werden, wenn sie den vorstehenden Richtlinien entsprechen und eine 

amtlich beglaubigte Bescheinigung vorliegt. 


